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KURZ KOMMENTIERT
Einkommenspolitik 

Gebot der Stunde?
M  it Großbritannien hat sich ein weiteres Land in 
den iliustren Kreis der Länder eingereiht, die eine 
Lösung ihrer Stabilitätsprobleme bei dirigistischen 
Eingriffen suchen. Dieser Schritt zeugt von einer 
gewissen Ratlosigkeit und Resignation: Die tra
ditionelle Globalsteuerung brachte bei der Be
kämpfung des Preisauftriebs allgemein nicht den 
gewünschten Erfolg. Das ist jedoch nicht unbe
dingt verwunderlich. Eine solche Politik, oft nur 
halbherzig durchgeführt, hat eine „offene Flanke“
— das Verhalten der autonomen Gruppen. Hier 
zeigte sich in den letzten Jahren ein Wandel, der 
auf das Abschieben des Beschäftigungsrisikos 
auf den Staat zurückzuführen ist. Zwar ist eine 
Haltung der Regierungen, die dies begünstigt, aus 
sozialen und wahlpolitischen Gründen nur zu ver
ständlich. Je mehr sich aber die Auffassung ver
festigt, daß man die Verantwortung für Arbeits
losigkeit auf den Staat abwälzen kann, desto 
weniger Anlaß besteht für die autonomen Grup
pen, sich in ihren Ansprüchen „konjunkturkon
form“ zu verhalten.

Eine Beschäftigungsgarantie des Staates, wie gut 
auch immer begründet, setzt aber einen markt
wirtschaftlichen Regulator außer Kraft, der ten
denziell mäßigend auf die Tarifpartner einwirkt. 
Dies erklärt neben verschärften ideologischen 
Auseinandersetzungen die „Verselbständigung 
der Verhaltensweisen“, die in nahezu allen Län
dern zu beobachten war, bevor sie zu dirigisti
schen Maßnahmen griffen. Die Intensivierung des 
Verteilungskampfes gefährdete großenteils auch 
das primär verfolgte Beschäftigungsziel und kon
terkarierte expansive Maßnahmen. In einer sol
chen Situation erscheint es dann unumgänglich, 
einen „Quasi-Regulator“ zu schaffen und die bis
her verfolgte Wirtschaftspolitik durch eine Ein
kommenspolitik zu ergänzen. Alle Versuche dieser 
Art sind aber bisher den Beweis ihres Erfolges 
schuldig geblieben, nicht zuletzt deshalb, weil 
die Einkommenspolitik meist nicht als nur flan
kierendes, sondern als hauptsächliches Mittel ein
gesetzt wurde. ew

Tarifverhandlungen

Stabilitätspolitisches Signal?
Nachdem die Koalitionsparteien vor der Wahl 
aus begreiflichen Gründen die hohen Preissteige
rungen heruntergespielt haben, scheinen sie jetzt 
die Stabilität der Preise wiederzuentdecken. Un
terstützt von den Gutachten des Sachverständi
genrates sowie der Wirtschaftsforschungsinstitute 
und von der Beschneidung des Budgetzuwachses

in die Enge getrieben, legt die Regierung auf die 
vor ihr liegenden Tarifverhandlungen im öffent
lichen Dienst ein großes Augenmerk. Denn wie 
schon vor Jahresfrist kommt auch jetzt diesen 
Verhandlungen eine erhebliche Signalwirkung zu, 
da von den übrigen Wirtschaftsbereichen aufmerk
sam das lohnpolitische Verhalten von Bund, Län
dern und Gemeinden beobachtet wird.

Der Beamtenbund forderte eine 8% ige Lohnerhö
hung sowie einen Sockelbetrag von DM 50,—. 
Dies entspricht insgesamt etwa einer Anhebung 
um 11 °/o. Die Lohnforderungen von ÖTV und DAG 
liegen nun auch auf dem Tisch; sie bewegen sich 
auf gleicher Höhe. Im Haushaltsentwurf 1973 hat 
Minister Schmidt offiziell jedoch nur 5 %  fü r Lohn
steigerungen angesetzt. Will er die Zuwachsrate 
des Budgets nicht gefährden und will er ein stabi
litätspolitisches Signal setzen, werden harte Tarif
verhandlungen bevorstehen.

Angesichts der hohen Geldentwertung sind die 
5 %  des Ministers wohl unbestritten zu wenig. 
Das Dilemma ist jedoch, daß ein Lohnanstieg von 
8 oder 9 %  schon nicht mehr als stabilitätskon
form gelten kann. Unter diese Werte werden je
doch die Gewerkschaften mit Rücksicht auf ihre 
Mitglieder kaum gehen können. Als guter Kom
promiß wäre vielleicht eine 6% ige Lohnerhöhung 
anzusehen, die mit einem vollen 13. Monatsgehalt 
verbunden ist. Auf das gesamte Jahr umgerechnet 
wäre dies zwar ein Lohnanstieg von 8 -8 ,5 % ,  
doch ein erheblicher Teil würde erst Ende 1973 
nachfragewirksam werden. Eine derartige signal
gebende Lösung könnte wohl auch nicht bei den 
nächsten Tarifverhandlungen übersehen werden.

hn

Europäische Fusionskontrolle

Continental Can und die Folgen
D ie  EG-Kommission hat bei ihrem Versuch, auf 
der Grundlage des Art. 86 des EWG-Vertrages 
eine vorbeugende Fusionskontrolle in der Ge
meinschaft einzuführen, einen ersten Rückschlag 
erlitten. In ihrem Rechtsstreit mit der Continental 
Can Corporation vor dem Europäischen Gerichts
hof wollte sie die Beteiligung dieses marktbeherr
schenden Unternehmens an den wichtigsten Kon
kurrenten als Mißbrauch einer marktbeherrschen
den Stellung im Sinne von Art. 86 verstanden 
wissen. Der deutsche Generalanwalt folgte in sei
nem Schlußplädoyer jedoch nicht der Auffassung 
der Kommission. Einmal sei deren Interpretation 
des Art. 86 juristisch nicht haltbar, und außerdem 
sei es politisch nicht opportun, durch eine Teil
lösung des wichtigen Problems der Fusionskon
trolle von der Gesamtproblematik abzulenken.
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Juristisch ist die Begründung sicher fundiert, die 
zusätzliche politische Argumentation angesichts 
der tatsächlichen Lage aber erstaunlich. Die Kom
mission hat gerade deshalb auf Art. 86 als Hilfs
mittel zur Verhinderung wenigstens der schwer
wiegendsten Fälle unerwünschter Unternehmens
konzentration zurückgreifen wollen, weil eine Lö
sung der Gesamtproblematik durch die Ergänzung 
des EWG-Vertrages um Bestimmungen zur vor
beugenden Fusionskontrolle wegen der konzen
trationsfreundlichen Haltung Frankreichs und Ita
liens politisch aussichtslos erscheint.
Wenn der Europäische Gerichtshof sich in seiner 
Entscheidung der Meinung des deutschen Gene
ralanwalts anschließt, besteht die Gefahr, daß die 
europäischen Marktstrukturen verstärkt „vermach
ten“ und dadurch die bestehenden Unterschiede 
in der Leistungsfähigkeit der einzelnen Industrien 
zementiert werden. Die Situation in Großbritan
nien liefert für solche Fehlentwicklungen ein an
schauliches Beispiel. Für die BRD ergibt sich da
her um so mehr die'Notwendigkeit, endlich das 
deutsche Kartellgesetz um Bestimmungen zur 
Fusionskontrolle zu novellieren. pg

EWG ■ ,

Gemeinsame Mittelmeerpolitik
7Gem einsam mit den Beitrittskandidaten haben 

die Außenminister der EWG Anfang November 
die zukünftige Mittelmeerpolitik der erweiterten 
Gemeinschaft beraten. Dabei wurde das von der 
Kommission vorgelegte Globalkonzept erneut be
kräftigt, das die Bildung einer Zollunion mit den 
europäischen Mittelmeerländern und einer Frei
handelszone mit den afrikanischen Mittelmeer- 
anrainern bis zum 1.7.1977 vorsieht.

Die Neuordnung der Beziehungen der Gemein
schaft zu den Ländern des Mittelmeerraums war 
notwendig geworden, um die wirtschaftlichen Pro
bleme zu lösen, die sich für einige von ihnen, 
insbesondere Spanien und Israel, aus der Erwei
terung ergeben. Daß sich die Gemeinschaft be
reits jetzt -  zu einem doch noch recht frühen 
Zeitpunkt -  auf die Grundzüge des neuen Kon
zepts einigen konnte, ist begrüßenswert. Diese 
prinzipielle Übereinstimmung darf jedoch nicht 
darüber hinwegtäuschen, daß zwei wesentliche 
Aspekte nach wie vor der Klärung bedürfen. Das 
betrifft einmal die Frage der Einbeziehung der 
für die Mittelmeerländer wichtigen Agrarexporte 
in den Freihandel, die auch für die GATT-Kon- 
formität der Verträge von Bedeutung ist. Hier 
wurden bisher lediglich einige Leitlinien ver
einbart.
Ebenfalls hoch nicht vom Tisch ist das Problem 
der Gegenpräferenzen, gegen die sich vor allem 
die Angriffe der ÜSA richten. Allerdings scheint 
hier in letzter Zeit eine gewisse Akzentverlage

rung eingetreten zu sein. Denn in Brüssel spricht 
man nicht mehr von Gegenpräferenzen, sondern 
von „Reziprozität“. Diese Gegenseitigkeit soll sich 
beispielsweise statt auf Zollvorteile auf Investi
tionsbegünstigungen bzw. -garantien oder Erdöl- 
lieferzusagen beziehen. Könnte man sich auf eine 
solche Lösung einigen, so wäre damit ohne Frage 
allen Beteiligten gedient. Vor allem den Einwän
den der USA wäre der Boden entzogen. Ob es 
dazu kommt, ist allerdings noch abzuwarten. Vor 
allem Frankreich besteht vorläufig noch weiter 
auf der Einräumung „echter“ Präferenzen. {jj

US-Osthandelspolitik

Amt für Osthandel angekündigt
A uf der Tagung des amerikanischen Handels
konvents in New York wurde Ende November mit
geteilt, daß das US-Handelsministerium ein ge
sondertes Amt für den Ost-West-Handel einzu
richten beabsichtige. Im einzelnen ist eine Abtei
lung für Exportkontrolle, eine Abteilung für Han
delsanalysen — als Informatlonssammelstelle zur 
Erstellung von Statistiken, Diagnosen und Pro
gnosen — und eine Abteilung für die Entwicklung 
des Ost-West-Handels -  mit Schwergewicht auf 
der amerikanischen Exportförderung — geplant. 
Die Einrichtung eines Amtes für Ost-West-Handel 
scheint sachlich gerechtfertigt zu sein wegen der 
außerordentlichen Entwicklung des ,US-Osthan- 
dels in den letzten Monaten sowie aufgrund des 
im sowjetisch-amerikanischen und polnisch-ame
rikanischen Wirtschaftsabkommen anvisierten 
Warenaustauschs, dessen Verdreifachung in
3 Jahren auf 1,5 Mrd. S bzw. in 5 Jahren auf über 
500 Mill. I vorgesehen ist.

Zwar weisen einige Experten darauf hin, daß der 
Aufschwung des US-Osthandels vor allem auf
grund der umfangreichen Getreidetransaktionen 
mit der UdSSR, die in den folgenden 3 Jahren 
knapp 1 Mrd. $ erreichen sollen, und der VR 
China, an die Weizen im Werte von 25 Mill. $ 
und Mais für 18 Mill. $ geliefert werden soll, zu
standekam und damit nicht repräsentativ für die 
zukünftige Entwicklung sei. Hierbei dürfte aller
dings übersehen worden sein, daß die Wirt
schaftsbeziehungen der USA zu den sozialisti
schen Staaten in wenigen Monaten außerordent
lich facettenreich geworden sind und neben der 
Lieferung von Maschinen, Industrieeinrichtungen, 
kompletten Produktionsanlagen auch den Aus
tausch von know-how umfassen. Und auch die 
Verhandlungen einer Vielzahl von Unternehmen 
der verschiedensten Branchen über zum Teil hohe 
Auftragswerte lassen eine nachhaltige Expansion 
des US-Osthandels erwarten. Die Bemühungen der 
amerikanischen Banken, eine Genehmigung zur 
Errichtung von Niederlassungen in Moskau zu er
halten, scheinen diese Ansicht zu bestätigen, bk
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